
34 Die Anwendung von Stellwerken. 

§ 23. Ort der Stellwerke, Grröfse der Bezirke. 

Die einem Stellwerksbezirk zuzutheilende räumliche Ausdehnung hängt in 
erster Linie von der Möglichkeit ab, ob der bedienende Wärter das Gebiet voll 
übersehen kann. 

Der Wärter mufs, um das Stellwerk sicher bedienen zu können, im Stande 
sein, zu erkennen, ob die betreffenden Geleise für einen erwarteten Zug oder 
eine angekündigte Rangirbewegung frei sind oder nicht. 

Je nachdem mehrere gleichzeitige Bewegungen in einem Stellwerksgebiet 
in Betracht zu ziehen sind und während einer Zugbewegung der Wärter durch 
Maschine oder Wagen nicht behindert sein darf, die zeitweilig nicht berührten 
Geleise im Auge zu behalten, und je nachdem sich die vom Stellwerk aus zu 
bedienenden Weichen oder Signale auf den Bezirk vertheilen, wird man den 
Ort des Stellwerkes bezogen auf die Umfangslinie des Bezirkes und in der 
Höhenlage auf Oberkante-Schiene so zu wählen haben, 

dafs der Wärter von seinem Standpunkte aus auch während aller 
gleichzeitig möglicher Bewegungen oder während einer vorübergehenden 
Besetzung einzelner Geleise mit Wagen, dennoch Weichen und Signale 
beobachten kann, und dafs er bezw. das Stellwerk sich denjenigen 
Weichen oder den Kreuzungsstellen, welche nach dem gegebenen Fall 
als die wichtigsten anzusehen sind, so nahe als möglich befindet. 

Es genügt, wenn der Posten am Stellwerk den Ort der Weiche , deren 
Anfang und Ende, das etwa vorhandene Weichensignal beobachten kann; eine 
augenscheinliche Wahrnehmung des sicheren Zungenschlufses ist natürlich aus­
geschlossen. Ueber das vollkommene Anliegen der Zungen mufs die Hebellage 
im Stellwerk selbst untrüglichen Aufschlufs geben (vergleiche § 11). Dagegen 
soll der Posten die von ihm zu bedienenden Signale bezw. die optischen Signale, 
deren Flügelstellung für ihn von Bedeutung ist, stets genau beobachten können 
und wenn dieses nicht bei jedem Wetter erwartet werden darf, so sind Nach­
ahmungssignale anzuwenden, welche dem Stellwerk entsprechend nahe stehen 
und bei denen die Flügelstellung jederzeit eine untrügliche Nachbildung der 
Hauptsignale ist. 

Für den zu wählenden Ort eines Stellwerkes kommt es ferner in Betracht, 
ob dasselbe ein mittelbar oder unmittelbar wirkendes sein soll. 

Im ersteren Falle bleiben die bisher geltend gemachten Gesichtspunkte 
allein mafsgebend , ebenso auch , wenn es sich um ein unmittelbar wirkendes 
ausschliefslich für Signalbedienung handelt. 

Sind dagegen Weichen oder Weichen- und Signale unmittelbar zu bedienen, 
so ist aufser den oben angeführten Punkten noch der höchst zulässige Grad 
an Leistungsfähigkeit der Weichenleitungen zu berücksichtigen. 

Während man bei Weichenverriegelungen Entfernungen bis zu 1000 m 
(vergl. § 16) wählen darf, ist für die unmittelbare Weichenbedienung bei 
Gestänge- oder Drahtzug-Leitungen die äufserste Grenze schon bei 350 m 
Leitungslänge zu suchen. 

Das unmittelbar wirkende Stellwerk als Mittelpunkt eines Kreises von 
350 m Halbmesser gedacht, befindet sich damit an einem Punkte, wo seine 
Leistungsfähigkeit bis zur zulässigen Grenze nach jeder beliebigen Richtung hin 
zur Geltung kommen kann. 

Hat man also den günstigsten Platz für ein Stellwerk benannter Art nacli 
der allgemeinen Uebersichtlichkeit und in Bezug auf die Haupt-Weichengruppen 
oder Kreuzungen gewählt, so bleibt noch zu prüfen, ob die äufserste Weiche 
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keine Leitungslänge von mehr als 350 m erfordert. Tritt das nicht ein so 
ist der erkorene Platz der richtige, im anderen Falle ist ein Punkt zu suchen 
wo allen Bedingungen gleichmäfsig Rechnung getragen wird. 

s

 F ü r die Mehrzahl aller wichtigen Stellwerke ist eine erhöhte Aufstellung 
nothwendig. ° 

Mufs einmal die Unterbringung in einem „Thurm" (Signal- und Weichen­
thurm) gewählt werden, so ist die vortheilhafteste Höhenlage des Stellwerks-
Fufsbodens die von 5 m über Schienen-Oberkante, vorausgesetzt, dafs nicht 
benachbarte Bauwerke (Brücken u. s. w. ) eine Abweichung bedingen. 

Im Gegensatz zu dem Thurm-Stellwerk steht das Buden-Stellwerk. Letzteres 
befindet sich zur ebenen Erde oder doch nur in so mäfsiger Höhe über der­
selben, als der Verhältnifswerth zwischen Lastarm und Kraftarm des Stellhebels 
die oberirdische oder unterirdische Führung der Leitungen die Höhenlage des 
Fufsbodens beeinflufst. 

Das immerhin beschränkte Mafs für die zulässige gröfste Ausdehnung eines 
Stellwerksgebietes bedingt es an sich schon, dafs für gröfsere Bahnhöfe mehrere 
Stellwerksbezirke vorzusehen sind. 

§ 24. Stand, Ort und Ausrüstung der sichtbaren Signale eines 
Stellwerkbezirkes. 

Damit ein Stellwerk für Weichen- und Signalbedienung diejenigen Be­
dingungen erfüllt, welche nach § 6 zur Erzielung einer v o l l k o m m e n e n 
Sicherung des Zugverkehrs verlangt werden müssen, erscheint es nothwendig, 

jede Fahrstrafse durch ein besonderes Signal zu sichern. 
Ist auch ein sichtbares Signal zur Festlegung der Weichen einer Fahr­

strafse in richtiger Lage kein unbedingtes Erfordernifs, weil die Verriegelungs-
Vorrichtung der Weichenhebel von der Bewegung des Signalhebels unabhängig 
ausgebildet werden kann (vergl. § 12), so sind die Fälle, wo auf eine Kenn­
zeichnung der Fahrstrafsen-Verriegelung durch ein Fahrzeichen an einem Signal­
mast verzichtet werden darf, nur selten. Sie beschränken sich zunächst auf 
die in § 18 vorgesehenen Abhängigkeiten zwischen der Station und mehreren 
Stellwerken in gleicher Richtung, bei denen durch mechanische oder electrische 
Verschlufs- und Freigabe-Vorrichtungen gewährleistet wird , dafs für eine be­
stimmte Zugrichtung ein Fahrzeichen am Signal des vordersten Stellwerkes nicht 
eher gegeben werden kann, als bis die zugehörige Fahrstrafse des hinterliegenden 
Stellwerkes verriegelt ist. In dem Falle kann für das hinterliegende Stellwerk 
das bezügliche Fahrzeichen entbehrlich sein oder mit anderen Worten 

e in Signal sichert die Fahrstrafsen in z w e i eventl. in m e h r e r e n 
hinter einander liegenden Stellwerksbezirken. 

Ein anderer Ausnahmefall ist es, wenn ein und dasselbe Signal zur 
Sicherung von zwei oder mehreren Fahrtrichtungen dienen mufs, wie dieses 
bei dem Ablenkungssignal der Fall sein kann (vergl. § 17). Der gezogene 
Doppelflügel am Signalmast ist dann kein untrügliches Zeichen, dafs eine nach 
der Fahrordnung für einen Zug gültige Strafse auch verriegelt, sondern nur, 
dafs e i n e v o n m e h r e r e n abzweigenden Fahrstrafsen der betreffenden 
Richtung gesichert ist. Dafs das Signal nicht für eine falsche Fahrstrafse 
gezogen werden kann, wird erst durch die Anwendung einer electrischen oder 
mechanischen Verschlufs- und Freigabe-Vorrichtung, d. h. durch eine Fest­
haltung der Fahrstrafsen-Verriegelungen im Stellwerk Seitens der Station 
gesichert. 


